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Fortbildung/Nachschulung von Schaltberechtigten bis 36 / 110 kV 
(wiederkehrende Unterweisung gemäß DGUV Vorschrift 1 und DGUV Vorschrift 3) 

 
Die Schulung dient dem Erhalt der Qualifikation von Schaltberechtigten und informiert diese über 
neuste rechtliche Vorschriften und Entwicklungen. Gleichzeitig dient diese Schulung als jährliche Un-
terweisung für Mitarbeiter. 
 
Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen: 
Schaltberechtigte bis 36 kV / 110 kV 
 
Unterrichtsstunden: 2 Tage   16 Stunden 
   1 Tag Theorie    8 Stunden 
   1 Tag Praxis    8 Stunden 
 
Termine:   13.03. – 14.03. / 15.05. – 16.05. / 04.09. – 05.09.2025 

von 08:00 bis 15:00 Uhr 
 
Inhalte: 
 

• geltende gesetzliche Vorschriften, Normen und technische Regeln 

DGUV Vorschrift 1– Prävention 

DGUV Vorschrift 3 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 

DGUV Regel 103-011 – Arbeiten unter Spannung 

DGUV Vorschrift 9 – Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz 

VDE 0105 (DIN EN 50110) – Betrieb elektr. Anlagen 

• Verantwortlichkeit des Schaltberechtigten im Unternehmen 

• Gefahren des elektrischen Stromes 

• Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung, Schutzeinrichtungen 

• Schaltkommandosprache (die fünf Sicherheitsregeln bei Arbeiten in Hochspannungsanlagen) 

• Erste Hilfe und Brandbekämpfung 

• Praktische Unterweisung an einer Hochspannungs- bzw. Übungsschaltanlage inkl. Durchfüh-

rung entsprechender Schalthandlungen (MITNETZ Schaltanlage in der Region) 

Bemerkung:   Die Spannungsebene bis 110 kV schließt auch die Betreiber von  
Windenergieanlagen (WEA) ein. 

 
Abschluss:  schriftliche Prüfung, Zertifikat  

Teilnahmekosten: 650,00 € 

Schulungsort:  Cottbus 

 

Anmeldung/Information: Handwerkskammer Cottbus Servicezeiten: 

Altmarkt 17   Montag  8.00 - 16.00 Uhr 

03046 Cottbus   Dienstag 8.00 - 18.00 Uhr 

Telefon 0355 7835-555  Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 

Telefax 0355 7835-315  Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr 

bildung@hwk-cottbus.de Freitag  8.00 - 16.00 Uhr 

www.hwk-cottbus.de   
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Förderung:   50 % Förderung möglich (für Beschäftigte ab 1.000 € jährlichen 

Weiterbildungskosten, für Unternehmen ab 2.000 €) 

Informieren Sie sich unter www.hwk-cottbus.de/foerderung bzw. helfen Ihnen Frau Bolz 

(CB,SPN, Tel. 0355 78422-16), Frau Krüger (OSL, EE, Tel. 0355 78422-17) und Frau 

Bigalke (LDS,Tel. 0331 704457-2919) gerne bei der Antragstellung. 

 

Alle Termine und Inhalte unserer Weiterbildungen unter www.hwk-cottbus.de/weiterbildung 

Hier können Sie sich auch direkt online zu den Kursen anmelden. 

http://www.hwk-cottbus.de/foerderung
http://www.hwk-cottbus.de/weiterbildung

